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Regeste

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Ukraine. Anwesenheit ausländischer
Verfahrensbeteiligter (Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG). Aufschiebende Wirkung (Art. 80l
IRSG).

Erwägungen

E. 1.1
Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und der Ukraine sind primär das Europäische
Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR
0.351.1) und das hierzu ergangene zweite Zusatz- protokoll vom 8. November 2001 (ZPII
EUeR; SR 0.351.12) massgebend. Diese werden in concreto ergänzt durch das
Übereinkommen vom 8. No- vember 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung,
Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53).

E. 1.2
Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, finden das
Bundesgesetz vom 20. März 1981 (Rechtshilfegesetz, IRSG; SR 351.1) und die
Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen
(Rechtshilfeverordnung, IRSV; SR 351.11) An- wendung (Art. 1 Abs. 1 lit. b IRSG). Das
innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung,
wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 145 IV 294 E. 2.1 S.
297; 142 IV 250 E. 3; 140 IV 123 E. 2 S. 126; jeweils m.w.H.). Vorbehalten bleibt die
Wahrung der Menschenrechte (BGE 145 IV 294 E. 2.1 S. 297; 123 II 595 E. 7c S. 617; TPF
2016 65 E. 1.2). Auf Beschwerdeverfahren in internatio- nalen Rechtshilfeangelegenheiten
sind zudem die Bestimmungen des Bun- desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren (Ver- waltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar
(Art. 39 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1 StBOG), wenn das IRSG nichts
anderes bestimmt (siehe Art. 12 Abs. 1 IRSG).

E. 2.1
Die Verfügung der ausführenden Behörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen
wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwi- schenverfügungen der Beschwerde
an die Beschwerdekammer des Bun- desstrafgerichts (Art. 80e Abs. 1 IRSG). Der
Schlussverfügung vorange- hende Zwischenverfügungen können gemäss Art. 80e Abs. 2
IRSG selbst- ständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder
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gutzumachenden Nachteil bewirken durch die Beschlagnahme von Vermö- genswerten und
Wertgegenständen (lit. a) oder durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen



Prozess beteiligt sind (lit. b).

E. 2.2
Der Beizug ausländischer Ermittlungsbeamter ist in Art. 4 (Abs. 1 in der Fas- sung gemäss
Art. 2 ZPII EUeR) Satz 2 EUeR und in Art. 65a IRSG ausdrück- lich vorgesehen. Dieser
kann (bei umfangreichen Aktenbeschlagnahmungen und komplexen Strafuntersuchungen)
nicht zuletzt der Verhältnismässigkeit bzw. der sachbezogenen Begrenzung der beantragten
Rechtshilfemassnah- men dienen (Urteil des Bundesgerichts 1A.259/2005 vom 15.
November 2005 E. 1.2). Gemäss konstanter Rechtsprechung hat die blosse Anwesen- heit
ausländischer Prozessbeteiligter an einer Rechtshilfehandlung für den Betroffenen in der
Regel noch keinen unmittelbaren und nicht wieder gutzu- machenden Nachteil im Sinne
von Art. 80e Abs. 2 IRSG zur Folge. Ein sol- cher Nachteil ist zu bejahen, wenn die Gefahr
besteht, dass den ausländi- schen Behörden durch die Teilnahme ihrer Beamten an den
Vollzugshand- lungen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, be-
vor über die Gewährung oder den Umfang der Rechtshilfe entschieden wor- den ist (Art.
65a Abs. 3 IRSG; BGE 128 II 211 E. 2.1 S. 215 f.; 127 II 198 E. 2b S. 204). Diese Gefahr
ist zu verneinen, wenn die schweizerischen Be- hörden die nach den Umständen geeigneten
Vorkehren treffen, um eine vor- zeitige Verwendung von Informationen im ausländischen
Strafverfahren zu verhindern (BGE 128 II 211 E. 2.1 S. 216; Urteile des Bundesgerichts
1A.225/2006 vom 6. März 2007 E. 1.5.1; 1A.291/2005 vom 14. November 2005 E. 2.1;
TPF 2014 60 E. 3.3 S. 64; vgl. zuletzt auch den Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2019.130 vom 13. Juni 2019 E. 2.2). Die Vollzugs- behörde trifft u. a. dann geeignete
Vorkehren, wenn sie die ausländischen Beamten verpflichtet, allfällige Erkenntnisse bis
zum Vorliegen einer rechts- kräftigen Schlussverfügung im ausländischen Verfahren nicht
zu verwenden (TPF 2014 60 E. 3.3 S. 64; TPF 2010 96 E. 2.3 S. 98 f.; TPF 2008 116 E. 5.1
S. 118). Bei Beachtung dieser Grundsätze ist ein unmittelbarer und nicht wieder
gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 80e Abs. 2 IRSG in der Regel zu verneinen
(Urteile des Bundesgerichts 1A.225/2006 vom 6. März 2007 E. 1.5.1; 1A.291/2005 vom 14.
November 2005 E. 2.2.1).

E. 3
Die bei der Ausführung des Ersuchens in der Schweiz erlangten Informationen dür- fen in
keinem Fall zu Ermittlungs- oder Beweiszwecken für Verfahren verwendet werden, für
welche die Rechtshilfe unzulässig ist oder verweigert wurde.

Im Rahmen der angefochtenen Verfügung hält die Beschwerdegegnerin zu- dem
ausdrücklich fest, dass beispielsweise von den ausländischen Prozess- beteiligten während
des Rechtshilfevollzugs angefertigte Notizen bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss
bei den Akten der Beschwerdegegne- rin verbleiben.

E. 3.1
Mit der angefochtenen Verfügung wird die «Anwesenheit der ausländischen
Prozessbeteiligten beim Rechtshilfevollzug» gestattet (act. 1.7). Bei welchen konkreten
Vollzugshandlungen die ausländischen Prozessbeteiligten anwe- send sein sollen, kann der
angefochtenen Verfügung und den Akten nicht entnommen werden. Mit dem
ursprünglichen Rechtshilfeersuchen bat die
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Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine um Erhebung von Bankinformatio- nen sowie um
Beschlagnahme von Vermögenswerten. Die entsprechenden Editionen und
Beschlagnahmen sind bereits erfolgt. Offen ist lediglich noch der Entscheid über die
allfällige Herausgabe der entsprechenden Beweis- mittel oder der Vermögenswerte an die
ersuchende Behörde. Im Rahmen ihres Ersuchens hielt die Generalstaatsanwaltschaft der
Ukraine fest, wäh- rend der Durchführung der ersuchten Verfahrenshandlungen sei die
Anwe- senheit der Vertreter der Rechtsschutzorgane der Ukraine nicht erforderlich (act. 1.9,
siehe S. 9 des Ersuchens). Mit seinem ergänzenden Rechtshilfeer- suchen verlangte das
NAB keinerlei neue oder weitergehende Rechtshilfe- handlungen, sondern hielt am
Ersuchen der Generalstaatsanwaltschaft fest. Neu ersuchte das NAB aber um Anwesenheit
an den Rechtshilfehandlungen (ohne zu erläutern, welche Handlungen gemeint sind) sowie
um Aktenein- sicht (act. 1.7, siehe S. 2 des ergänzenden Ersuchens). Die nur allgemein
gehaltenen Formulierungen in der angefochtenen Verfügung äussern sich nicht zu einer zu
gewährenden Akteneinsicht zu Gunsten der Vertreter der ersuchenden Behörde.
Interpretiert man das ergänzende Rechtshilfeersu- chen aber im Lichte der im
ursprünglichen Ersuchen beantragten Verfah- renshandlungen, kommt vorliegend
sinnvollerweise nur eine Einsichtnahme der Vertreter der ersuchenden Behörde in die
erhobenen Bankunterlagen in Betracht (vgl. auch act. 1, Rz. 80). Diese Feststellung ist der
nachfolgenden Beurteilung, ob die Anwesenheit der ausländischen Prozessbeteiligten einen
nicht wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge haben bzw. wie man einen solchen
vermeiden könnte, zu Grunde zu legen. Nichtsdestotrotz wäre es wünschenswert, wenn
Verfügungen dieser Art auch Angaben zur konkreten Rechtshilfehandlung enthielten, an
denen ausländische Prozessbeteiligte teilnehmen sollen. Denn nur so lassen sich die Fragen,
welchen Betroffenen allenfalls ein nicht wieder gutzumachender Nachteil erwachsen und
wie ein solcher vermieden werden könnte, beurteilen.

E. 3.2
Die Beschwerdeführer machen in formeller Hinsicht geltend, die angefoch- tene Verfügung
sei unter Verletzung des rechtlichen Gehörs ergangen. Sie seien vor Erlass dieser
Verfügung nicht über das ergänzende Rechtshilfeer- suchen informiert und hierzu auch
nicht zur Stellungnahme eingeladen wor- den (siehe act. 1, Rz. 82 ff.; act. 11, Rz. 1). Diese
Rüge erweist sich als unbegründet, da die Anwesenheit von ausländischen Beamten bei der
Durchführung von Rechtshilfehandlungen in der Schweiz genehmigt werden kann, ohne
dass die Personen, die zur Beschwerde gegen diese Genehmi- gung berechtigt sind, vorab
zur Stellungnahme eingeladen worden sind (siehe TPF 2007 65 E. 2.2–2.4).
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E. 3.3
Die der angefochtenen Verfügung beigefügte Garantieerklärung lautet wie folgt (act. 1.7):

Das schweizerische Rechtshilferecht lässt die Anwesenheit von Personen, die am ausländi-
schen Strafprozess beteiligt sind, unter folgenden Bedingungen zu (Art. 65a IRSG):

1. Die ausländischen Prozessbeteiligten verpflichten sich, sich passiv zu verhalten und die
Weisungen der schweizerischen Behörden zu befolgen. 2. Die ausländischen
Prozessbeteiligten verpflichten sich, die Informationen, zu denen sie in der Schweiz bei der
Ausführung ihres Ersuchens Zugang erlangen, in keiner Weise, weder zu Ermittlungs- noch
zu Beweiszwecken zu verwenden, bis ihnen diese Informationen kraft eines vollstreckbaren
schweizerischen Entscheids über- mittelt worden sind (Schlussverfügung oder Zustimmung



zur vereinfachten Übermitt- lung).

E. 3.4
Die angefochtene Anwesenheit ausländischer Prozessbeteiligter lässt sich auf Art. 65a
IRSG bzw. auf Art. 4 EUeR (in der Fassung gemäss Art. 2 ZPII EUeR) abstützen und ist als
solche grundsätzlich zulässig. Sinnvoll sein kann die Anwesenheit ausländischer
Prozessbeteiligter, die den Untersu- chungsgegenstand näher kennen, bei einer inhaltlichen
Triage der auf Rechtshilfeersuchen hin sichergestellten und an die ersuchende Behörde
herauszugebenden Unterlagen (BGE 130 II 14 E. 4.4 S. 17 f.; Entscheid des
Bundesstrafgerichts RR.2011.118 vom 10. November 2011 E. 2.2.4). Die vorliegend
erhobenen Bankunterlagen umfassen soweit ersichtlich über 25'000 Seiten, womit eine
Unterstützung der Beschwerdegegnerin bei der Triage durch Vertreter der ersuchenden
Behörde durchaus zur Verhältnis- mässigkeit der Rechtshilfeleistung beitragen kann und
nicht a priori rechts- missbräuchlich erscheint, wie dies die Beschwerdeführer behaupten
(act. 1, Rz. 88 ff.). In der angefochtenen Zwischenverfügung wurde die Anwesenheit von
Vertretern der ersuchenden Behörde beim Rechtshilfevollzug mit der Auflage erteilt, dass
diese vorgängig die oben erwähnte Garantieerklärung unterzeichnen (act. 1.7). Diese genügt
den vorstehenden, durch die Recht- sprechung entwickelten Anforderungen zur
Vermeidung eines nicht wieder
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gutzumachenden Nachteils (siehe E. 2.2). Gestützt auf das völkerrechtliche
Vertrauensprinzip ist auch davon auszugehen, dass der ersuchende Staat bzw. dessen
Beamte die abgegebenen Zusicherungen beachten werden (Entscheide des
Bundesstrafgerichts RR.2018.282 vom 2. Januar 2019 E. 3.3; RR.2014.33 vom 12. Februar
2014; RR.2011.64 vom 26. September 2011 E. 2.3.3).

E. 3.5
Mit ihren weiteren Vorbringen liefern die Beschwerdeführer keine konkreten
Anhaltspunkte, welche die Annahme eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils bzw.
einer rechtsmissbräuchlichen vorzeitigen Verwendung von Informationen im Einzelfall zu
begründen vermögen. Insbesondere die Ein- wände gegen die allenfalls an die Ukraine zu
leistende Rechtshilfe an sich sind im vorliegenden Beschwerdeverfahren, wo es allein um
die Zulässigkeit der Anwesenheit der ausländischen Prozessbeteiligten geht, nicht zu hören
(vgl. hierzu die Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2009.197 vom 31. August 2009;
RR.2009.192 vom 9. Juli 2009; RR.2009.191 vom 8. Ju- li 2009). Damit erübrigt sich auch
eine in diesem Zusammenhang von den Beschwerdeführern beantragte mündliche
Verhandlung (siehe act. 1, Rz. 99).

E. 4
Nach dem Gesagten droht den Beschwerdeführern kein unmittelbarer und nicht wieder
gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG, weshalb auf deren
Beschwerde nicht einzutreten ist. Das mit der Be- schwerde gestellte Gesuch um
Gewährung der aufschiebenden Wirkung er- weist sich mit dem Entscheid in der
Hauptsache als gegenstandslos.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den unterlie- genden
Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Ge- richtsgebühr ist auf Fr.



4'000.– festzusetzen (Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 73 StBOG sowie Art. 5 und 8 Abs.
3 lit. a des Reglements des Bun- desstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten,
Gebühren und Ent- schädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]),
unter An- rechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe (act. 3 und 5).
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